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ABSTIMMUNGSBEKANNTMACHUNG 
zum VOLKSENTSCHEID über den Nichtraucherschutz 

am 04. Juli 2010  
 

 

 

1. Die Abstimmung dauert von 8 bis 18 Uhr . 
 

2.  Die Stadt Dillingen a.d.Donau ist in 20 allgemeine Stimmbezirke  eingeteilt. 
 

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Stimmberechtigten in der Zeit vom 01.06.2010 
bis 13.06.2010 übersandt worden sind, sind der Stimmbezirk und der 
Abstimmungsraum  angegeben, in dem die Stimmberechtigten abzustimmen haben. 

 
3. Die Briefwahlvorstände  treten zur Ermittlung des  Briefwahlergebnisses um 15.00 Uhr 

im Kulturzentrum Colleg, Benediktinergasse 3 zusammen. 
 
4. Die Stimmberechtigten können nur in dem Abstimmungsraum des Stimmbezirks 

abstimmen, in dessen Wählerverzeichnis sie eingetragen sind. Die Stimmberechtigten 
haben ihre Wahlbenachrichtigung  und ihren Personalausweis oder Reisepass  zur 
Abstimmung mitzubringen. Abgestimmt wird mit einem amtlichen Stimmzettel, der den 
Stimmberechtigten bei Betreten des Abstimmungsraums ausgehändigt wird.  
 
Jede Wählerin und jeder Wähler hat eine  Stimme. 
 
Auf dem Stimmzettel kann die stimmberechtigte Person durch ein Kreuz oder auf andere 
Weise in den hierfür vorgesehenen Kreisen kenntlich machen, ob sie dem Gesetzentwurf 
des Volksbegehrens „Für echten Nichtraucherschutz!“ zustimmt („Ja-Stimme“ ) oder ob 
sie diesen ablehnt und damit für die Beibehaltung der geltenden Regelungen  zum 
Nichtraucherschutz stimmt („Nein-Stimme“ ). Der Gesetzentwurf des Volksbegehrens ist 
auf dem Stimmzettel abgedruckt. 
 
Den Gesetzentwurf des Volksbegehrens mit Erläuterungen  (einschließlich Begründung 
der Antragsteller, Auffassung der Staatsregierung und des Landtags, geltende 
Regelungen zum Nichtraucherschutz ) enthält die Bekanntmachung der 
Staatsregierung . Die Stimmberechtigten können die Bekanntmachung im Internet unter 
www.bayern.de/volksentscheid abrufen, mit den Briefwahlunterlagen oder gesondert bei 
der Gemeinde anfordern oder dort einsehen. Sie hängt außerdem in jedem 
Abstimmungsraum aus.  
 
Der Stimmzettel muss von der Wählerin/vom Wähler in einer Wahlzelle des 
Abstimmungsraums oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und so 
gefaltet werden, dass die Stimmabgabe nicht mehr erkennbar ist. 

 
5. Die Abstimmungshandlung sowie die im Anschluss daran erfolgende Ermittlung und 

Feststellung des Abstimmungsergebnisses im Stimmbezirk sind öffentlich . Jedermann 
hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Abstimmungsgeschäfts möglich ist. 
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6. Stimmberechtigte, die einen Wahlschein  haben, können an der Abstimmung 
 

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Abstimmungsraum des auf dem Wahlschein 

bezeichneten Landkreises  

oder 

b) durch Briefwahl 

 teilnehmen. 
 

Wer durch Briefwahl  abstimmen will, erhält von der Gemeinde 
(Verwaltungsgemeinschaft) auf Antrag folgende Unterlagen: 
 
- einen Stimmzettel, 
- einen Wahlumschlag, 
- einen roten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zu übersenden 

ist, 
- ein Merkblatt für die Briefwahl, und 
- die Bekanntmachung der Staatsregierung zum Volksentscheid (falls angefordert). 
 
Diese Unterlagen werden von der Gemeinde, die den Wahlschein erteilt hat, auf 
Verlangen auch noch nachträglich ausgehändigt. 
 
Bei der Briefwahl müssen die Stimmberechtigten dafür sorgen, dass der Wahlbrief mit 
dem Stimmzettel und dem Wahlschein bei der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen 
Stelle spätestens  am 04. Juli 2010, 18 Uhr , eingeht. 
 
Nähere Hinweise darüber, wie die Stimmberechtigten die Briefwahl auszuüben haben, 
ergeben sich aus dem Merkblatt für die Briefwahl. 

 
 
7. Stimmberechtigte können ihr Stimmrecht nur einmal und nur persönlich  ausüben. Wer 

unbefugt abstimmt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Abstimmung herbeiführt oder 
das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft; der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3, § 108d Satz 1 des 
Strafgesetzbuches). 

 
 
 
Dillingen a.d.Donau, 18.06.2010 
 
 
Frank Kunz 
Oberbürgermeister 
 
 
 
 
 
 


